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1 Vorbemerkung 

1.1 Die Jury Umweltzeichen hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, dem Umweltbundesamt und unter Einbeziehung 
der Ergebnisse der von RAL gGmbH einberufenen Anhörungsbesprechungen diese 
Grundlage für die Vergabe des Umweltzeichens beschlossen. Mit der Vergabe des 
Umweltzeichens wurde RAL gGmbH beauftragt. 

 Für alle Erzeugnisse, soweit diese die nachstehenden Bedingungen erfüllen, kann 
nach Antragstellung bei RAL gGmbH auf der Grundlage eines mit RAL gGmbH ab-
zuschließenden Zeichenbenutzungsvertrages die Erlaubnis zur Verwendung des 
Umweltzeichens erteilt werden. 

1.2 Chemische Rohrreinigungsmittel bestehen überwiegend aus starken Alkalien, wie 
Natrium- oder Kaliumhydroxid und Salzen, wie Natriumnitrat und Natriumhypochlorit. 
Diese Stoffe tragen zur Aufsalzung der Gewässer bei. Ferner kann es im Abwasser 
und in den Gewässern zur Bildung chlorierter Kohlenwasserstoffe kommen. Beim 
Aufeinandertreffen von Rohrreinigungsmitteln mit sauren Sanitärreinigern können 
zudem gesundheitsgefährdende Reizgase entstehen. 

 Mechanische Rohrreiniger (Spiralen, Saugglocken o.ä.) helfen chemische Rohrreini-
gungsmittel zu ersetzen. 

 

2 Geltungsbereich 

 Diese Grundlage gilt für nicht-chemische Rohrreiniger als Gebrauchsgegenstand im 
Haushalt, z.B. Rohrreinigungsspiralen, andere mechanische Rohrreinigungsgeräte 
und ähnliche Vorrichtungen. 

 

3 Anforderungen 

 Mit dem auf der ersten Seite abgebildeten Umweltzeichen können die unter Abschnitt 
2 genannten Rohrreiniger gekennzeichnet werden, wenn sie folgenden Anforderun-
gen entsprechen. 

3.1 Die Verstopfungen in Abflüssen müssen ohne chemische Zusätze beseitigt werden. 

3.2 Die Rohrreiniger müssen in Bezug auf Konstruktion und Handhabung den einschlä-
gigen Vorschriften und technischen Regeln entsprechen. 
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4 Nachweise 

 Der Antragsteller erklärt die Erfüllung der Anforderungen nach Abschnitt 3 und legt 
die Bedienungsanweisung vor. 

 

5 Zeichennehmer und Beteiligte 

5.1 Zeichennehmer sind Hersteller und Vertreiber von Rohrreinigern. 

5.2 Beteiligte am Vergabeverfahren 
• RAL gGmbH für die Vergabe des Umweltzeichens Blauer Engel,  
• das Bundesland, in dem sich die Produktionsstätte  des Antragstellers befindet,  
• das Umweltbundesamt, das nach Vertragsschluss alle Daten und Unterlagen er-

hält, die zur Beantragung des Blauen Engel  vorgelegt  wurden, um die Weiter-
entwicklung der Vergabegrundlagen fortführen zu können. 

 

6 Zeichenbenutzung 

6.1 Die Benutzung des auf der ersten Seite abgebildeten  Umweltzeichens durch den 
Zeichennehmer erfolgt aufgrund eines mit der RAL gGmbH abzuschließenden Zei-
chenbenutzungsvertrages. 

6.2 Im Rahmen dieses Vertrages übernimmt der Zeichennehmer die Verpflichtung, die 
Anforderungen gemäß Abschnitt 3 für die Dauer der Benutzung des Umweltzeichens 
einzuhalten. 

6.3 Für die Kennzeichnung von Produkten gemäß Abschnitt 2 werden Zeichenbenut-
zungsverträge abgeschlossen. Die Geltungsdauer dieser Verträge läuft bis zum 
31.12.2017. 

 Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 
31.03.2017 bzw. 31.03. des jeweiligen Verlängerungsjahres schriftlich gekündigt 
wird. 

 Eine Weiterverwendung des Umweltzeichens ist nach Vertragsende weder zur Kenn-
zeichnung noch in der Werbung zulässig. Noch im Handel befindliche Produkte blei-
ben von dieser Regelung unberührt. 

 
 

  2009  RAL, Sankt Augustin 
 



 
 

 

V E R T R A G  
 

Nr.       
über die Vergabe des Umweltzeichens 

 
RAL gGmbH als Zeichengeber und die Firma 
 
(Hersteller/Anwender) 

als Zeichennehmer - nachfolgend kurz ZN genannt -   M U S T E R  
schließen folgenden Zeichenbenutzungsvertrag: 

 
1. Der ZN erhält das Recht, unter folgenden Bedingungen  

das dem Vertrag zugrunde liegende Umweltzeichen zur 
Kennzeichnung des Produkts/der Produktgruppe/Aktion 
Umweltfreundliche Rohrreiniger für 

 
 "(Marken-/Handelsname)" 
 
 zu benutzen. Dieses Recht erstreckt sich nicht darauf, 

das Umweltzeichen als Bestandteil einer Marke zu be-
nutzen. Das Umweltzeichen darf nur in der abgebildeten 
Form und Farbe benutzt werden, soweit nichts anderes 
vereinbart wird. Die Abbildung der gesamten inneren 
Umschrift des Umweltzeichens muss immer in gleicher 
Größe, Buchstabenart und -dicke sowie -farbe erfolgen 
und leicht lesbar sein. 

2. Das Umweltzeichen gemäß Abschnitt 1 darf nur für o. g. 
Produkt/Produktgruppe/Aktion benutzt werden. 

3. Für die Benutzung des Umweltzeichens in der Werbung 
oder sonstigen Maßnahmen des ZN hat dieser sicher-
zustellen, dass das Umweltzeichen nur in Verbindung 
zu o. g. Produkt/ Produktgruppe/Aktion gebracht wird, 
für die die Benutzung des Umweltzeichens mit diesem 
Vertrag geregelt wird. Für die Art der Benutzung des 
Zeichens, insbesondere im Rahmen der Werbung, ist 
der Zeichennehmer allein verantwortlich. 

4. Das/die zu kennzeichnende Pro-
dukt/Produktgruppe/Aktion muss während der Dauer der 
Zeichenbenutzung allen in der "Vergabegrundlage für 
Umweltzeichen RAL-UZ 24" in der jeweils gültigen Fas-
sung enthaltenen Anforderungen und Zeichenbenut-
zungsbedingungen entsprechen. Dies gilt auch für die 
Wiedergabe des Umweltzeichens (einschließlich Um-
schrift). Schadensersatzansprüche gegen RAL gGmbH, 
insbesondere aufgrund von Beanstandungen der Zei-
chenbenutzung oder der sie begleitenden Werbung des 
ZN durch Dritte, sind ausgeschlossen. 

5. Sind in der "Vergabegrundlage für Umweltzeichen" 
Kontrollen durch Dritte vorgesehen, so übernimmt der 
ZN die dafür entstehenden Kosten. 

6. Wird vom ZN selbst oder durch Dritte festgestellt, dass 
der ZN die unter Abschnitt 2 bis 5 enthaltenen Bedin-

gungen nicht erfüllt, verpflichtet er sich, dies der RAL 
gGmbH anzuzeigen und das Umweltzeichen solange 
nicht zu benutzen, bis die Voraussetzungen wieder er-
füllt sind. Gelingt es dem ZN nicht, den die Zeichenbe-
nutzung voraussetzenden Zustand unverzüglich wieder-
herzustellen oder hat er in schwerwiegender Weise ge-
gen diesen Vertrag verstoßen, so entzieht die RAL 
gGmbH gegebenenfalls dem ZN das Umweltzeichen 
und untersagt ihm die weitere Benutzung. Schadenser-
satzansprüche gegen die RAL gGmbH  wegen der Ent-
ziehung des Umweltzeichens sind ausgeschlossen. 

7. Der Zeichenbenutzungsvertrag kann aus wichtigen 
Gründen gekündigt werden. 
Als solche gelten z. Beispiel: 
nicht gezahlte Entgelte 
nachgewiesene Gefahr für Leib und Leben. 
Eine weitere Benutzung des Umweltzeichens ist in die-
sem Fall verboten. Schadenersatzansprüche gegen 
RAL sind ausgeschlossen (vgl. Ziffer 6 Satz 3). 

8. Der ZN verpflichtet sich, für die Benutzungsdauer des 
Umweltzeichens RALgGmbH  ein Entgelt gemäß "Ent-
geltordnung für das Umweltzeichen" in ihrer jeweils gül-
tigen Ausgabe zu entrichten. 

9. Die Geltungsdauer dieses Vertrages läuft gemäß 
"Vergabegrundlage für Umweltzeichen RAL-UZ 24" bis 
zum 31.12.2017. Sie verlängert sich jeweils um ein wei-
teres Jahr, falls der Vertrag nicht bis zum 31.03.2017 
bzw. bis zum 31.03. des jeweiligen Verlängerungsjahres 
schriftlich gekündigt wird. Eine Benutzung des Umwelt-
zeichens ist nach Vertragsende weder zur Kennzeich-
nung noch in der Werbung zulässig. Noch im Handel 
befindliche Produkte bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt. 

10. Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produk-
te/Aktionen und die Werbung dafür dürfen nur bei Nen-
nung der Firma des  

 
(ZN/Inverkehrbringers) 
 
an den Verbraucher gelangen. 

  
 
 
Sankt Augustin, den Ort, Datum 
 
 
 
RAL gGmbH 
Geschäftsleitung (rechtsverbindliche Unterschrift  und 
  Firmenstempel)



 
 

 

 


